
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 20 St-AG Inkrafttreten
 St-AG - Steiermärkisches Archivgesetz – StAG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 13. Juni 2013, in Kraft.

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten sinngemäß auch für Archivgut, das vor dem Inkrafttreten dieses

Gesetzes angefallen ist.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 64/2013

In Kraft seit 13.06.2013 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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